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Ungläubig reibt man sich die Augen und
wähnt sich im falschen Film. Absurdes
tut sich in Zürich:  Am 11.11.11 haben
drei Apotheken Rekurs eingereicht gegen
den Beschluss des Zürcher Regierungs-
rates, den Volksentscheid von 2008 in
Kraft zu setzen und die ärztliche Medika-
mentenabgabe auch in den Städten Zü-
rich und Winterthur ab 1. Januar 2012
zu gestatten. Die mutigen drei rekurrie-
renden Winkelriede wollen anonym blei-
ben; der Apothekenverband des Kantons
Zürich respektiere diesen Wunsch und

wolle ihren Rekurs unterstützen, liess de-
ren Präsident umgehend in einer Me-
dienmitteilung vom selben Tag verlauten! 
Sicherheitshalber haben die drei wacke-
ren Anonymi ihren Rekurs sowohl beim
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich
wie auch beim Bundesgericht in Lausan-
ne deponiert. Bis zwei Gerichte entschie-
den haben, dauert es bestimmt länger als
bei nur einem Rekurs, das dürfte wohl
ihre Überlegung sein. 
«Quo usque tandem abutere, Catilina, pa-
tientia nostra» rief einst Cicero vor zwei
Jahrtausenden – zeitgemäss müsste man
im Jahre 2011 umgangssprachlich über-

Absurdes Demokratieverständnis
der Zürcher Apotheker
Wahlfreiheit beim Medikamentenbezug wird weiter
verhindert

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege

In der Schweiz besteht heute in manchen
 Fällen eine bedenkliche Situation: Letztlich
kann jeder Volksentscheid vor Gerichten an-
gefochten und auf diese Weise sabotiert wer-
den – so man Geld genug hat für die Juristen.
Die erneuten Beschwerden der Apotheker ge-
gen die Umsetzung der vor Jahren angenom-
menen Volksinitiative für die Wahlfreiheit der
Patienten beim Medikamentenbezug sind
nichts anderes als Sabotage am Entscheid des
Zürcher Volkes. Man fragt sich heute schon:
Was werden die Apotheker in der geforderten
Übergangszeit wohl Neues aushecken, um ein
beschlossenes Gesetz auszuhebeln? Schein -
heilig ist es, sich im Hinblick auf den sich
abzeichnenden Engpass in der hausärztlichen
Versorgung als Retter in der Not anzubieten
(Pressemitteilung des AVKZ vom 11.11.11).
Oder einfach eine clevere Taktik: Erst die
Hausärzte auszuhungern und anschliessend
das bestens ausgebaute Apothekennetz als
ideale und kostengünstige Alternative zu den
nicht mehr vorhandenen Ärzten anzubieten.
Aus Apothekersicht geht hier das neue natio-
nale Heilmittelgesetz in die richtige Richtung.
Bei dieser Gesetzesnovelle ist nämlich vorge-
sehen, bis anhin rezeptpflichtige Medikamen-
te in die Kompetenz der Apotheken zu über-
stellen. Interessant wird dabei die Begrün-
dung sein für die Kehrtwendung hinsichtlich
der heute (noch) gebetsmühlenhaft wieder-
holten Forderung «Wer verschreibt, verkauft
nicht – wer verkauft, verschreibt nicht».
Auch für die hausärztliche Kompetenz (Injek-
tionen und Impfungen in der Offizin) müs-
sen sich die Apotheker eine neue Version des
in Endlosschlaufe wiederholten Mantras vom
Vieraugenprinzip einfallen lassen. Nähmen
sie selber diese Forderung ernst, müsste den
künftigen «Barfussärzten» angesichts der
 rudimentären klinischen Ausbildung der
Pharmazeuten eigentlich in jeder Apotheke
eine zweite Instanz über die Schulter
 schauen, so man Patienten bei Notfällen
nicht gefährden will. Affaire à suivre.
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Mit einem neuen Rekurs an gleich zwei Gerichte versuchen drei anonym blei-

ben wollende Apotheken, unterstützt vom kantonalen Apothekerverband,

die weitere juristische Verzögerung eines regierungsrätlichen Beschlusses.

Der Regierungsrat hat entschieden, nach einem abschliessenden Urteil des

Bundesgerichtes den Volksentscheid von 2008 in Kraft zu setzen und die

ärztliche Medikamentenabgabe in den Städten Zürich und Winterthur ab 

1. Januar 2012 zu gestatten. Die Rekurrenten verlangen nun eine mehrjährige

Übergangsfrist; der Apothekerpräsident spricht von einem «verantwortungs-

losen Kahlschlag» der Apothekenlandschaft und stellt zugleich neue Forde-

rungen. Kommt es zu einer absurden Fortsetzung der unendlichen Geschich-

te der Wahlfreiheit beim Medikamentenbezug im Kanton Zürich?

Quo usque tandem abutere …
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